
12'Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als
insgesamt vorhandenes So2, die für verzehrfertige oder gemäß den Anwäisungen des
Herstellers in den ursprünglichen Zustand zuruckgefuhrte Erzeugnisse zu berechnen sind;
l3.Lupinen und daraus gewonnene Ezeugnisse;
l4.Weichtiere und daraus gewonnene Ezeugnisse.

Maßnahmen:

14.05.2019 mündtiche Betehrung

14.05.2019 Mängel-/ Kontroltbericht, geringfügige Mängel


